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1. Kapitel

Einführung

Im Mai 2012 verkündete das Landgericht Köln ein Urteil,1 mit dem es entschieden
hatte, dass die auf Wunsch der Eltern aus religiösen Gründen von einem Arzt
fachgerecht durchgeführte Beschneidung eines männlichen Kleinkindes den Straf-
tatbestand des § 223 Abs. 1 StGB erfülle und die Handlung des Arztes nicht durch die
Einwilligung der Eltern des betroffenen Kindes gerechtfertigt sei, weil die Einwil-
ligung nicht dem Kindeswohl entsprochen habe. Der angeklagte Arzt wurde dennoch
freigesprochen, weil das Gericht angesichts einer für ihn unklaren Rechtslage vom
Vorliegen eines unvermeidbaren Verbotsirrtums i.S.d. § 17 Abs. 1 StGB ausgegan-
gen war.

Dieses Urteil war zwar – jedenfalls aus juristischer Perspektive – schon im
Hinblick auf die seit der wegweisenden Entscheidung des Reichsgerichts vom 31.05.
18942 von der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung vertretenen Körper-
verletzungsdoktrin, wonach jeder die körperliche Integrität tangierende ärztliche
Eingriff als den Tatbestand der Körperverletzung erfüllende Handlung angesehen
wird,3 keineswegs überraschend, zumal in der Literatur bereits seit 1981 darauf
hingewiesen wurde, dass das Kindeswohl grundsätzlich mit der medizinischen In-
dikation gleichzusetzen sei, was bedeute, dass die Eltern nur in medizinisch indi-
zierte Eingriffe an ihren selbst noch nicht einwilligungsfähigen Kindern einwilligen
dürften.4 Konkret auf die Problematik der rituellen Beschneidung bezogen, wurde im
Jahr 2006 die Auffassung vertreten, dass in eine Beschneidung ohne medizinische
Indikation nur der Betroffene selbst einwilligen könne, was bei Kindern unter 14
Jahren grundsätzlich nicht möglich sei, weshalb sich bei konsequenter Anwendung
der Rechtsprechung der ausführende Arzt strafbar mache.5 Und ab dem Jahr 2008
wurde die Frage der strafrechtlichen Relevanz religiös-ritueller, medizinisch nicht
indizierter Beschneidungen an nicht einwilligungsfähigen männlichen Minderjäh-
rigen in der juristischen Fachliteratur lebhaft diskutiert.6 Überraschend ist demgemäß

1 LG Köln (Az: 151 Ns 169/11), NJW 2012, S. 2128 f.
2 RGSt 25, 375 ff.
3 Vgl. etwa BGH, NJW 2011, S. 1088 ff.; BGHSt 11, S. 111; 12, S. 379; 16, S. 309; 35,

S. 246.
4 Kern, FamRZ 1981, S. 738 ff.; Kern, NJW 1994, S. 753 ff.
5 Kern/Köhler, S. 104 f.
6 Es ist das Verdienst Putzkes, durch die Veröffentlichung seiner eingehenden Untersuchung

in FS für Herzberg, S. 669 ff., die Frage der strafrechtlichen Relevanz medizinisch nicht in-



eher der Umstand, dass eine gerichtliche Entscheidung wie die des Landgerichts
Köln nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt ergangen ist.7 Dies dürfte dem
Umstand geschuldet sein, dass religiöse Beschneidungen regelmäßig nicht zur
Anzeige gebracht werden. Denn nachvollziehbarer Weise haben weder die Eltern
noch der Arzt oder nichtärztliche religiöse Beschneider ein Interesse daran, den
Sachverhalt den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis zu bringen. In dem der
Entscheidung des Landgerichts Köln zugrunde liegenden Fall erfolgte die Anzeige
durch einen Mitarbeiter der Universitätsklinik Köln, in die das Kind wegen Nach-
blutungen zur Notaufnahme gebracht worden war, weil dort der Verdacht aufge-
kommen war, die Zirkumzision sei möglicherweise nicht entsprechend dem Fach-
arztstandard durchgeführt worden.

Wenngleich das „Kölner Beschneidungsurteil“ also an sich keinen Anlass zu
größerer Verwunderung hätte geben müssen, rückte es doch schlagartig die bis dahin
der Diskussion juristischer Fachkreise vorbehaltene Frage der rechtlichen Zuläs-
sigkeit von Beschneidungen nicht einwilligungsfähiger Minderjähriger in den Focus
der Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit, der Medien und der Politik und
erfuhr damit eine Beachtung, wie sie sonst allenfalls gerichtlichen Verfahren mit
Beteiligung Prominenter zuteil wird.8 Neben zahlreichen Beiträgen in der juristi-
schen Fachliteratur,9 unzähligen Berichten in Print- und Online-Ausgaben von
Zeitungen und Zeitschriften sowie Beiträgen in Internetforen und Blogs waren das
Urteil und die damit verbundenen rechtlichen, medizinischen und ethischen Fra-
gestellungen auch Gegenstand zum Teil leidenschaftlich geführter Diskussionen
zwischen Befürwortern und Gegnern ritueller Beschneidungen in Talk Shows im
Fernsehen zu den besten Sendezeiten.10 Erwartungsgemäß wurde das Urteil von
Seiten Angehöriger derjenigen Religionsgemeinschaften, in denen das Beschnei-

dizierter Beschneidungen zum Gegenstand breiterer juristischer Diskussionen gemacht zu
haben.

7 Zur bisherigen Judikatur im Zusammenhang mit Beschneidungen siehe 3. Kapitel, A.
8 So Krüper, S. 547 mit Hinweis auf den „Kachelmann-Prozess“.
9 So etwa: Bartsch, StV 2012, S. 603 ff.; Bernat, EF-Z 2012 (Österreich), S. 196 ff.; Bie-

lefeldt, DtschÄrztebl 2012, Heft 31, http://www.aerzteblatt.de/down.asp?id=9526 (zuletzt
aufgerufen 14. 04.2014); Beulke/Dießner, ZIS 2012, S. 338 ff.; Brocke, StraFo 2012, S. 450 ff.;
Czerner, ZKJ 2012, S. 374 ff. (Teil1) u. S. 433 ff. (Teil 2); Herzberg, ZIS 2012, S. 486 ff.; Jahn,
JuS 2012, S. 850 ff.; Kelle, ZfMER 2012, S. 72 ff.; Kempf, JR 2012, S. 434 ff.; Krüper, ZJS
2012, S. 547 ff.; Lack, ZKJ 2012, S. 336 ff.; Merkel, Die Haut des Anderen, http://www.sued
deutsche.de/wissen/beschneidungs-debatte-die-haut-eines-anderen-1.1454055 (zuletzt aufgeru-
fen 14. 04. 2014); Muckel, JA 2012, S. 636 ff.; Putzke, MedR 2012, S. 621 ff.; Putzke, Recht und
Politik 2012, S. 138; Putzke/Dietz/Stehr, DtschÄrztebl 2012, Heft 31, http://www.aerzteblatt.
de/down.asp?id=9526 (zuletzt aufgerufen 14. 04. 2014); Ring, FPR 2012, S. 522 ff.; Spickhoff,
FamRZ 2012, S. 1423 f.; Wiater, NVwZ 2012, S. 1379 ff.; Zypries, Recht und Politik 2012,
S. 139.

10 Beispielhaft: Anne Will, ARD, 11.07. 2012; Menschen bei Maischberger, 14. 08. 2012.
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dungsritual regelmäßig praktiziert wird, teilweise scharf kritisiert.11 So wurde das
Urteil etwa seitens des Zentralrats der Juden in Deutschland als ein „beispielloser und
dramatischer Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften“
angesehen; er äußerte die Auffassung, die Entscheidung sei „ein unerhörter und
unsensibler Akt“12 und befürchtete gar, dass durch die mit dem Urteil geschaffene
Rechtslage die „Juden kalt in die Illegalität abgedrängt“13 würden und nach dem
Kölner Urteil jüdisches Leben in Deutschland nicht mehr möglich sei.14 Auch der
Zentralrat der Muslime in Deutschland sah in dem Urteil „einen eklatanten und
unzulässigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften
und in das Elternrecht“.15 Das Urteil wurde als „rechtsgeschichtlich […] in der an
Tiefpunkten nicht eben armen neueren deutschen Geschichte beispiellos“ bezeich-
net.16 Auch der Sprecher des Koordinationsrates der Muslime in Deutschland kri-
tisierte das Urteil als einen „massiven Eingriff in die Religionsfreiheit und das El-
ternrecht“.17

Die Politik wurde unter Berufung auf die jahrtausendealte Tradition religiöser
Beschneidungen minderjähriger Knaben aufgefordert, gesetzgeberische Maßnah-
men zu ergreifen, um die „Kriminalisierung der Brit Mila“18 zu verhindern und die
Beschneidung minderjähriger Knaben für deren Eltern und die ausführenden Ärzte
und religiösen Beschneider straffrei zu stellen.19 Aber nicht nur die Vertreter der
Ansicht, das Urteil des Landgerichts Köln sei fehlerhaft, „ärgerlich“20 oder weise

11 Siehe etwa: Interview des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland vom
23. 08. 2012 in: Jüdische Allgemeine, http://www.zentralratdjuden.de/de/article/3770.html?
sstr=beschneidung (zuletzt aufgerufen 14. 04. 2014).

12 Presseerklärung des Zentralrats der Juden in Deutschland, http://www.zentralratdjuden.
de/de/article/3705.html?sstr=landgerichtjk%F6ln (zuletzt aufgerufen 14. 04.2014).

13 Interview des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland vom 14.07. 2012 in:
Rheinische Post, http://www.zentralratdjuden.de/de/article/3737.html?sstr=landgerichtjk%
F6ln (zuletzt aufgerufen 14. 04. 2014).

14 Siehe etwa: Erklärung des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland zur
Strafanzeige gegen einen Mohel, http://www.zentralratdjuden.de/de/article/3769.html?sstr=be
schneidung (zuletzt aufgerufen 14. 04.2014).

15 http://islam.de/20585 (zuletzt aufgerufen 14. 04. 2014).
16 Heil/Kramer (Hrsg.), Einleitung S. 9.
17 http://islam.de/20585 (zuletzt aufgerufen 14. 04. 2014).
18 Siehe etwa: Interview des Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland vom

31. 10. 2012, http://www.zentralratdjuden.de/de/article/3856.html?sstr=landgerichtjk%F6ln
(zuletzt aufgerufen 14. 04.2014); der Begriff ,Brit Mila’ stammt aus dem Hebräischen, bedeutet
übersetzt ,Bund der Beschneidung’ und bezeichnet die partielle oder vollständige Beschnei-
dung der Penisvorhaut nach jüdisch-religiösem Brauch.

19 Siehe etwa: Interview des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland vom
14. 07. 2012 in: Rheinische Post, http://www.zentralratdjuden.de/de/article/3737.html?sstr=
landgerichtjk%F6ln (zuletzt aufgerufen 14. 04. 2014).

20 So etwa Beulke/Dießner, S. 338 (345), die in diesem Zusammenhang wohl spekulieren,
das LG Köln habe dem angeklagten Arzt deshalb einen unvermeidbaren Verbotsirrtum zuge-
billigt, um eine höchstrichterliche Klärung zu verhindern.
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